
 

 

 
 

 
Mitglieder 
des Haupt- und Finanzausschusses  
und des Magistrates 
 
64331 Weiterstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 
  I/FD 4/001-10/Ze 23.05.2011 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zur 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am Montag, den 30. Mai 2011 

um 19:00 Uhr 

im 
Rathaus, Sitzungsraum Verneuil sur Seine,  
Riedbahnstraße 6, 64331 Weiterstadt  

 
wird hiermit eingeladen. Auf die beiliegende Tagesordnung, die Bestandteil der Einla-
dung ist, wird verwiesen. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses können sich im Einzelfall durch andere Stadtverordnete 
vertreten lassen (§ 62 Abs. 2 HGO). Sollten Sie verhindert sein, verständigen Sie bitte 
eine Vertreterin oder einen Vertreter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Wilhelm Fischer 
Vorsitzender 
 
F.d.R. 
 
Anlage 
Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.05.2011 

STADT WEITERSTADT  RIEDBAHNSTRASSE 6  64331 WEITERSTADT  Haupt- und 
Finanzausschuss 

 
 06150/400-0 
: 06150/400-1409 

 Riedbahnstraße 6 
 64331 Weiterstadt 
 Zimmer-Nr. 612 

 http://www.weiterstadt.de 
 parlamentarischesbuero@weiterstadt.de 
Sachbearbeiter/in: Frau Zettel 
Durchwahl:  06150/400-1404 

Sprechzeiten: 
MO - FR 08.00 - 12.00 Uhr 
MI 15.00 - 18.00 Uhr 



Tagesordnung 
zur 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30. Mai 2011 
 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 09.05.2011 

 

 2. 
Erster Nachtrag des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtwerke für 
die Wirtschaftsjahre 2011/2012 

IX/0008 

 3. 
Verfügung der Kommunalaufsicht vom 18.01.2011 zur Haushaltssatzung 
mit Haushaltsplan 2010 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
"Stadtwerke Weiterstadt" für das Wirtschaftsjahr 2010 

IX/0009 

 4. 
Anschaffung von digitaler Technik für das Kommunale Kino, gemeinsamer 
Antrag der Fraktionen von SPD und ALW 

IX/0046 

 5. Frauenförderplan der Stadt Weiterstadt IX/0016 

 6. 
Vereinbarung der Landkreiskommunen auf Verzicht gegenseitiger 
Zahlungen nach § 28 HKJHG 

IX/0027/1 

 7. Wirtschaftsförderung (voraussichtlich nicht öffentlich)  

 
 
Zu Top 4 werden Vertreter des Kommunale Kinos eingeladen. 


